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Gesegnet sei die heilige Nacht,

die uns das Licht der Welt gebracht!

Wohl unterm lieben Himmelszelt

die Hirten lagen auf dem Feld.
Ein Engel Gottes, licht und klar,

mit seinem Gruß tritt auf sie dar.

Vor Angst sie decken ihr Angesicht,

da spricht der Engel: "Fürcht’t Euch nicht!

Ich verkünd’ Euch große Freud’:
Der Heiland ist geboren heut’."

Da geh’n die Hirten hin in Eil,

zu schauen mit Augen das ewige Heil;

zu singen dem süßen Gast Willkomm,

zu bringen ihm ein Lämmlein fromm.
Bald kommen auch gezogen fern,

die heil’gen König’ mit ihrem Stern.

Sie knien vor dem Kindlein hold,

schenken ihm Myrrhen, Weihrauch, Gold.

Vom Himmel hoch der Engel Heer
frohlocket: "Gott in der Höh’ sei Ehr’!"

(Eduard Mörike)

Gemeinderat, Bürgermeister und Stadtverwaltung
wünschen allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern
ein frohes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches,
glückliches und friedvolles neues Jahr 2010.



Weihnachts- und Neujahrsgrüße
des Bürgermeisters 2009-2010
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Weihnachten steht vor der Tür - und wie ich stellen viele von uns fest, wie schnell dieses
Jahr vergangen ist. Weihnachten - das ist eine Zeit, die ganz besondere und auch ganz
unterschiedliche Gefühle und Gedanken bei den Menschen wach werden lässt. Theodor
Storm schrieb vor über hundert Jahren in einem Weihnachtsbrief:
"Möge auch über Sie die Märchenstille dieses Festes kommen."
Und tatsächlich: Weihnachten ist irgendwie schon eine märchenhafte Zeit - wenn auch
auf Basis eines realen und wunderbaren Geschehens vor über 2000 Jahren.
Eigentlich freuen wir uns alle auf Weihnachten - Kinder und Erwachsene. Unsere Kinder
freuen sich unbeschwert und natürlich auf das Fest der Geburt Jesu. Besonders freuen
sie sich natürlich auf Geschenke; darauf, dass Mama und Papa Zeit für sie haben und
vielleicht darauf, mit Oma und Opa feiern zu können.
Bei uns Erwachsenen ist das etwas anders: Jeder von uns hat seine Idealvorstellung von
Ruhe, Entspannung, fröhlichem Feiern im Familienkreis oder mit Freunden, Lichterglanz,
Geschenken und bunten Karten mit lieben Grüßen. In Wirklichkeit überschlagen sich die
meisten von uns vor lauter Eifer, den Verpflichtungen und Erwartungen im eigenen Kopf
gerecht zu werden. Ein bekannter schwedischer Möbelhersteller warb deshalb vor zwei
Jahren schmunzelnd in der Vorweihnachtszeit mit: "Nichts müssen, aber alles können!"
Lassen wir diesen Gedanken in unsere Köpfe, dann wird Weihnachten bestimmt so
schön, wie wir es uns erhoffen. Dann finden wir auch wieder zur Ruhe, um zu uns selbst
zu finden, um auf das ablaufende Jahr mit all seinen glücklichen wie auch schlimmen
Stunden zurückzuschauen. Es ist dies auch die erforderliche Ruhe, die wir brauchen, um
uns zu sammeln für die Herausforderungen des in wenigen Tagen beginnenden neuen
Jahres 2010.
In dieser weihnachtlichen Ruhe sollten wir auch an diejenigen Menschen unter uns denken, die niemanden haben,
mit dem sie Weihnachten feiern können und die sich vor diesen Tagen oft fürchten. Denken wir an unsere alten
Menschen im "Haus am Rankbach", die von einem engagierten Pflegeteam liebevoll betreut werden und die sich
über einen Besuch aus dem Familien- oder Freundeskreis freuen. Denken wir aber auch an Menschen in vielen
armen Ländern unserer Welt, die nicht nur an Weihnachten Not leiden und denen auch kleine Zuwendungen unserer-
seits große Hilfe sein können.
Unsere Stadt steht am Ende eines sehr kritischen Jahres und vor dem sicher schwierigsten Jahr der vergangenen
Jahrzehnte, zumindest wenn wir die finanziellen Probleme betrachten, die uns die Finanz- und Wirtschaftskrise
beschert. Doch trotz dieser bedrohlichen finanziellen Entwicklung im ganzen Land dürfen wir dankbar auf ein gutes
Jahr zurückblicken. Wir dürfen miteinander in Frieden leben, und wir haben in diesem Jahr wieder Vieles bewegt.
Eine besondere Bedeutung hat für mich das ehrenamtliche Engagement unserer vielen Vereine und Organisationen,
der Kirchen und auch unserer Renninger Agenda. In diesem Jahr denke ich besonders an alle Ehrenamtlichen rund
um die "Renninger Krippe", die zum 30. Mal ihre Pforten öffnet und bedanke mich auch an dieser Stelle für dieses
großartige Engagement. Die verantwortungsvolle und weitsichtige Arbeit unseres Gemeinderates, der in diesem
Jahr neu gewählt wurde, ist von zentraler Bedeutung für unsere Stadt. Auch in der neuen Besetzung setzt der
Gemeinderat nahtlos die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung fort, wofür ich sehr dankbar bin.
Nicht zuletzt gilt mein Dank auch allen engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Stadt, die gemeinsam
mit mir für Sie alle, für uns alle, einen wichtigen Dienst tun.
Dieses großartige Miteinander in unserer Stadt macht mich gerade auch in dieser extrem schwierigenZeit zuversicht-
lich und dankbar. Auch wenn wir die großen Lösungen für die globale Wirtschaft und Finanzwelt hier in unserem
Renningen und Malmsheim nicht finden können, können wir gemeinsam, mit Mut und Entschlossenheit den Stürmen
der Zeit trotzen und uns zuversichtlich mit Maß und Ziel den Herausforderungen der Zukunft stellen. Dazu darf ich
uns alle herzlich einladen. Klagen und schimpfen wir also nicht, sondern packen wir gemeinsam - mit Gemeinderat,
Bürgermeister und mit allen aktiven Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt - unsere Zukunft an. So wird uns Vieles
gelingen, so können wir die Erfolgsgeschichte unserer Stadt erfolgreich fortschreiben.
Herzlichen Dank an alle, die dies in vielen Bereichen bereits seit langem tun, an alle, die in diesem Jahr hinzugekom-
men sind und an alle, die künftig mit dabei sind, aktiv an der Zukunft unserer Stadt mit zu bauen.
Ihnen allen wünsche ich von Herzen gesegnete, ruhige, besinnliche und friedvolle Weihnachtsfeiertage. Ich wünsche
uns allen ein gutes neues Jahr 2010, geprägt von Zufriedenheit, Erfolg und vor allem von Gesundheit.
Ihr

Wolfgang Faißt
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Amtliche
Bekanntmachungen

Satzung über die Erhebung einer Vergnü-
gungssteuer (Vergnügungssteuersat-
zung) vom 21.12.2009
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg (GemO) sowie §§ 2, 8 Abs. 2 und 9 Abs. 4 des Kommunal-
abgabengesetztes für Baden-Württemberg (KAG) hat der Ge-
meinderat der Stadt Renningen am 21.12.2009 folgende Sat-
zung beschlossen:

§ 1 Steuererhebung
Die Stadt Renningen erhebt eine Vergnügungssteuer als örtli-
che Aufwandsteuer nach den Vorschriften dieser Satzung.

§ 2 Steuergegenstand
(1) Der Vergnügungssteuer unterliegen Spiel-, Geschick-

lichkeits- und Unterhaltungsgeräte, die im Stadtgebiet
an öffentlich zugänglichen Orten (z.B. Spielhallen, Gast-
stätten, Kantinen, Vereinsräumen) zur Benutzung gegen
Entgelt bereitgehalten werden.

(2) Als öffentlich zugänglich gelten auch Orte, die nur gegen
Entgelt gleich welcher Art oder nur von einem bestimm-
ten Personenkreis (z.B. Vereinsmitgliedern) betreten
werden dürfen.

§ 3 Steuerbefreiungen
Von der Steuer nach § 2 Abs. 1 ausgenommen sind
1. Geräte ohne Gewinnmöglichkeit, die nach ihrer Bauart

nur für die Benutzung durch Kleinkinder bestimmt und
geeignet sind (z.B. mechanische Schaukeltiere),

2. Geräte ohne Gewinnmöglichkeitoder mit Warengewinn-
möglichkeit, die auf Jahrmärkten, Volksfesten und ähnli-
chen Veranstaltungen bereitgehalten werden,

3. Geräte zur Wiedergabe von Musikdarbietungen (z.B.
Musikautomaten),

4. Billardtische, Tischfußballgeräte und Dart-Spielgeräte,
5. Personalcomputer, die den Zugang zum Internet ver-

schaffen (Internet-PCs).

§ 4 Steuerschuldner, Haftung
(1) Steuerschuldner ist derjenige, für dessen Rechnung die

in § 2 genannten Geräte aufgestellt sind (Aufsteller).
Mehrere Aufsteller sind Gesamtschuldner.

(2) Neben dem Steuerschuldner haftet als Gesamtschuld-
ner, wem eine Anzeigepflicht nach § 9 Abs. 2 obliegt.

§ 5 Beginn und Ende der Steuerpflicht
(1) Die Steuerpflicht beginnt mit der Aufstellung eines Gerä-

tes. Sie endet mit Ablauf des Tages, an dem das Gerät
endgültig entfernt wird.

(2) Entfallen bei einem bisher steuerfreien Gerät die Voraus-
setzungen für die Steuerfreiheit nach§ 3, beginnt die Steu-
erpflicht mit dem Wegfall dieser Voraussetzung. Bei einem
steuerpflichtigen Gerät endet die Steuerpflicht mit Eintritt
der Voraussetzung für die Steuerfreiheit nach § 3.

(3) Die Steuerschuld für ein Kalendervierteljahr entsteht mit
Ablauf des Kalendervierteljahres. Endet die Steuer-
pflicht im Laufe eines Kalenderjahres, so entsteht die
Steuerschuld für dieses Kalendervierteljahr mit dem En-
de der Steuerpflicht.

§ 6 Bemessungsgrundlage

Bemessungsgrundlage für die Steuer ist
1. bei Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit das Einspieler-

gebnis. Als Einspielergebnis gilt die elektronisch gezähl-
te Bruttokasse (elektronisch gezählte Kasse zuzüglich
Röhrenentnahmen abzüglich Röhrenauffüllungen,
Falschgeld und Fehlgeld). Bei Verwendung von Chips,
Token und dergleichen ist der hierfürmaßgebliche Geld-
wert zu Grunde zu legen.

2. bei Spielgeräten ohne Gewinnmöglichkeit die Zahl und
Art der Spielgeräte. Hat ein Gerät mehrere selbständige
Spielstellen, die unabhängig voneinander und zeitlich
ganz oder teilweise nebeneinander bedient werdenkön-
nen, so gilt jede dieser Spielstellen als ein Gerät.

§ 7 Steuersatz
(1) Der Steuersatz beträgt für jeden angefangenen Kalen-

dermonat der Steuerpflicht an den in § 2 Abs. 1 genann-
ten Orten:
a) Für das Bereitstellen von Spielgeräten außerhalb

von Spielhallen je Spielgerät
1. mit Gewinnmöglichkeit 15 v.H. des Einspiel-

ergebnisses,
mindestens 35,00 E

2. ohne Gewinnmöglichkeit 35,00 E
b) Für das Bereitstellen von Spielgeräten in Spielhallen

oder einem ähnlichen Unternehmen im Sinne von § 33
i oder § 60 a Abs. 3 der Gewerbeordnung je Spielgerät:

1. mit Gewinnmöglichkeit 15 v.H. des Einspiel-
ergebnisses,
mindestens 102,00 E

2. ohne Gewinnmöglichkeit 102,00 E
(2) Tritt im Laufe eines Kalendermonats an die Stelle eines

Gerätes ein gleichartiges Gerät, so wird die Steuer für
diesen Kalendermonat nur einmal erhoben, sofern sich
durch den Austausch keine Änderung des Steuersatzes
nach Abs. 1 ergibt.

(3) Bei einem Wechsel des Aufstellungsortes eines Gerätes im
Gemeindegebiet wird die Steuer für den Kalendermonat, in
dem die Änderung eintritt, nur einmal berechnet. Dies gilt
entsprechend bei einem Wechsel in der Person des Auf-
stellers; Steuerschuldner für den Kalendermonat, in dem
die Änderung eintritt, bleibt der bisherige Aufsteller.

(4) Macht der Steuerschuldner (§ 4) glaubhaft, dass bei Gerä-
ten während eines vollen Kalendermonats die öffentliche
Zugänglichkeit des Aufstellungsortes nicht gegeben (z.B.
Betriebsruhe, Betriebsferien) oder eine Benutzung des
Steuergegenstands für die in § 2 genannten Zwecke aus
anderen Gründen nicht möglich war, wird dieser Kalender-
monat bei der Steuerberechnung nicht berücksichtigt.

§ 8 Festsetzung und Fälligkeit
Die Steuer wird durch Steuerbescheid festgesetzt und ist inner-
halb eines Monats nach Bekanntgabe des Steuerbescheids
zu entrichten.

§ 9 Anzeigepflichten
(1) Die Aufstellung und jede Veränderung, insbesondere die

Entfernung eines Gerätes i.S. von § 2 Abs. 1 ist der
Abteilung Steuern der Stadt Renningen innerhalb von
zwei Wochen schriftlich anzuzeigen.

(2) Anzeigepflichtig ist der Steuerschuldner (§ 4) und der
Besitzer der für die Aufstellung benutzten Räumlichkei-
ten oder Grundstücke. In der Anzeige ist der Aufstel-
lungsort, die Art des Geräts im Sinne von § 6 Nr. 1 mit
genauer Bezeichnung, der Zeitpunkt der Aufstellung
bzw. Entfernung sowie Name und Anschrift des Aufstel-
lers anzugeben.

(3) Ein bei der Berechnung der Steuer nach § 7 Abs. 4 nicht
zu berücksichtigender Kalendermonat ist vom Steuer-
schuldner (§ 4) innerhalb von zwei Wochen nach Ende
dieses Zeitraums der Stadt Renningen schriftlich mitzu-
teilen.

§ 10 Steuererklärung
(1) Der Steuerschuldner hat der Stadt Renningen bis zum

15. Tag nach Ablauf eines jeden Kalendervierteljahres
für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit den Inhalt der
Bruttokasse gemäß § 6 Nr. 1 anhand eines amtlich vor-
geschriebenen Vordrucks, getrennt nach Spielgeräten
mitzuteilen (Steuererklärung). Der Steuererklärung sind
auf Anforderung alle Zählwerks-Ausdrucke mit sämtli-
chen Parametern entsprechend § 6 Nr. 1 für den Melde-
zeitraum anzuschließen. Erfolgt keine Erklärung, so wird
der Kasseninhalt geschätzt.
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(2) Für die Steuererklärung nach Absatz 1 ist der letzte Tag
des jeweiligen Kalendervierteljahres als Auslesetag der
elektronisch gezählten Bruttokasse zugrunde zu legen. Für
das Folgekalendervierteljahr ist lückenlos an den Auslese-
tag(Tagund Uhrzeit des Ausdrucks)des Auslesetagesdes
Vorkalendervierteljahres anzuschließen. Die Auslesung der
Bruttokasse des Spielgeräts muss mindestens einmal
während des Kalendervierteljahres erfolgen.

§ 11 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig i.S. von § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KAG

handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig den Anzeige-
pflichten nach § 9 Abs. 1 bis 3 und den Meldepflichten
in §10 Abs. 1 und 2 dieser Satzung nicht nachkommt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu
10.000,- Euro geahndet werden.

§ 12 Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen
(1) Diese Satzung tritt rückwirkend ab 01.01.2004 in Kraft

und ersetzt ab diesem Zeitpunkt die Satzung über die
Erhebung einer Vergnügungssteuer vom 17.05.1993 in
der Fassung vom 28.04.2008.

(2) Für die Zeit vom 01.01.2004 bis 31.12.2009 hat der
Steuerschuldner bei noch nicht bestandskräftig abge-
schlossenen Verfahren der Abteilung Steuern der Stadt
Renningen innerhalb eines Monats nach Inkrafttreten
dieser Satzung den Inhalt der Bruttokasse mitzuteilen.
§ 9 dieser Satzung gilt entsprechend.

Renningen, den 22.12.2009
gez. Wolfgang Faißt
Bürgermeister

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
der Gemeindeordnung oder von aufgrund der Gemeindeord-
nung erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zustandekom-
men der Satzungen ist nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung
für Baden-Württemberg (GemO) unbeachtlich, wenn sie nicht
schriftlich und unter der Bezeichnung des Sachverhalts, der die
Verletzung begründen soll, innerhalb eines Jahres seit dieser
Bekanntmachung geltend gemacht worden ist. Wer die Jahres-
frist ohne tätig zu werden verstreichen lässt, kann eine etwaige
Verletzung gleichwohl auch später geltend machen
- wenn die Vorschrift über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-
nehmigung oder die Bekanntmachung verletzt worden sind oder
- wenn der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 Gemeinde-
ordnung wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder
- wenn vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde
den Beschluss beanstandet hat oder
- wenn ein Dritter die Verfahrensverletzung rechtzeitig gerügt hat.

Die Verletzungen sind schriftlich gegenüber dem Bürgermeister-
amt Renningen, 71272 Renningen, Hauptstr.1, geltend zumachen.

Wichtige Termine
Keine Stadtnachrichten in den Weihnachtsferien.

In den Kalenderwochen 53 und 1/2010 erscheinen kei-
ne Stadtnachrichten.

Achtung, wichtiger Hinweis:
Verlegung des Wochenmarktes
vor/nach Weihnachten
Auf vielfachenWunsch wird der Wochenmarkt wegen der
Lage der Feiertage in den letzten Wochen dieses Jahres
am Mittwoch, 23.12.2009 und am Mittwoch,
30.12.2009 stattfinden.
Die regulären Termine an den Feiertagen entfallen in die-
sen beiden Kalenderwochen.

Bitte beachten Sie, dass das Parken auf dem Kirchplatz
an den genannten Tagen ab 12.00 Uhr nicht mehr mög-
lich ist.

Öffnungszeiten der Stadtverwaltung
Fachabteilungen in Renningen/Bürgerbüro in Malms-
heim:
Tel. (160611/12)
Montag bis Freitag, täglich 8.00 Uhr bis 11.30 Uhr

Rathäuser Renningen
und Malmsheim

Donnerstag
Abendsprechstunde 15.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Öffnungszeiten für das Bürgerbüro in Renningen:
(Tel. 924-104/123/141)
Montag, Dienstag, Mittwoch
und Freitag 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr
Donnerstag durchgehend 7.30 Uhr bis 18.30 Uhr
Freitag (zusätzlich) 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Sprechstunden des Bürgermeisters,
Beigeordneten und des Stadtbaumeisters
Während der ganzen Woche nach telefonischer Verein-
barung.
Herzliche Einladung!
Bürgermeister Wolfgang Faißt Tel. 924-121
E-Mail: wolfgang.faisst@renningen.de
Erster Beigeordneter Peter Müller Tel. 924-118
E-Mail: peter.mueller@renningen.de
Stadtbaumeister Christof Dustmann Tel. 924-130
E-Mail: christof.dustmann@renningen.de
Sprechstunden können auch gerne im
Rathaus Malmsheim stattfinden.

Notrufe
Telefon

Feuer, Rettungsdienst/Notarzt 112
Überfall, Verkehrsunfall 110
Kreiskrankenhaus Leonberg 07152 2020
nur Krankentransport 19222 (ohne Vorwahl)
Polizeirevier Leonberg 07152 6050
Polizeiposten Renningen 07159 80450
(nicht ständig besetzt) Fax: 07159 804510
EnBW-Bereitschaftsdienst:
Erdgas-Störungsannahme 0800 3629447
Strom- Störungsannahme 0800 3629477
Kabel Baden-Württemberg
GmbH & Co. KG 0800 8888786 gebührenfrei
Wasserversorgung 924-145
Wichtige Rufnummern
Sozialstation 4084-30
Stadtverwaltung 924-0

Herausgeber: Stadt Renningen
für die Stadtteile Renningen und Malmsheim
Druck und Verlag: Nussbaum Medien GmbH & Co. KG,
Merklinger Straße 20, 71263 Weil der Stadt Telefon
07033 525-0, Telefax-Nr. 07033 2048. Verantwortlich für
den amtlichen Teil, alle sonstigen Verlautbarungen und
Mitteilungen: Bürgermeister Wolfgang Faißt, Renningen.
Verantwortlich für "Was sonst noch interessiert" und den
Anzeigenteil: Brigitte Nussbaum, 71263 Weil der Stadt.
Bezugspreis: halbjährlich E 9,00. Einzelverkaufspreis: E 0,45.
Es gilt die Preisliste Nr. 30. E-Mail: Anzeigen@nussbaum-
wds.de, info@nussbaum-wds.de. Einzelversand nur gegen
Bezahlung der 1/4-jährlich zu entrichtenden Abonnement-
gebühr. Abonnement und Zustellung: WDS Pressevertrieb
GmbH, Josef-Beyerle-Straße 9a, 71263 Weil der Stadt, Tel.
07033 6924-0 oder 6924-13.
E-Mail: abonnenten@wdspressevertrieb.de
Internet: www.wdspressevertrieb.de
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Rufbereitschaft des Standesamtes am
26.12.2009 und am 02.01.2010
von 11.00 bis 12.00 Uhr
Das Standesamt/Friedhofsverwaltung ist zur Koordinierung von
Beerdigungsterminen am Samstag, dem 26.12.2009 und am
Samstag, dem 02.01.2010, jeweils von 11.00 bis 12.00 Uhr
telefonisch unter der Tel.-Nr. 07159 1606-14 zu erreichen.
Vom 28.12.2009 bis 30.12.2009 sowie ab 04.01.2010 ist das
Standesamt zu den üblichen Öffnungszeiten besetzt.

Wichtige Termine
Verlegung der Restmüllabfuhr in KW 53
Bitte beachten Sie nächste Woche die Änderung der Abfuhr-
zeiten der Restmüllabfuhr in beiden Stadtteilen.
Hinweise im Abfallkalender 2009.

Verlegung der Komposttonnen-Abfuhr in
KW 1
Bitte beachten Sie die Änderung der Abfuhrzeiten der Kom-
posttonne in beiden Stadtteilen in der Kalenderwoche 1.
Hinweise im Abfallkalender 2010.

Altpapierabfuhr
Abfuhr von Altpapier, Büroaltpapier aus dem Haushalt
im Stadtteil Renningen am Donnerstag, 14.01.2010
im Stadtteil Malmsheim am Freitag, 15.01.2010
Bereitstellung der Altpapiertonnen bis spätestens 6.00 Uhr
am Abfuhrtag!
Bitte beachten Sie die Hinweise im Abfallkalender 2010.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb informiert:
Achtung: Änderung des Müllabfuhrtags in Renningen
und Malmsheim

Aus abfuhrtechnischen Gründen wird in Renningen und
Malmsheim im Jahr 2010 der Abfuhrtag für Rest- und
Biomüll einheitlich auf Mittwoch verlegt. Die erste Kom-
post-Tonnenabfuhr findet feiertagsbedingt am Freitag,
08.01.2010 statt, der erste Leerungstermin für Restmüll
ist dann Mittwoch, 13.01.2010. Im neuen Abfallkalender,
welcher in Kürze auch im Internet unter www.landkreis-
boeblingen.de, Abfallwirtschaft erscheinen wird, sind alle
Abfuhrtermine mit Feiertagsverschiebungen für das Jahr
2010 zu finden.

Biotop am Gymnasium mutwillig zerstört

Viel Mühe haben sich Lehrer, Schüler und Eltern des Gymnasi-
ums in Zusammenarbeit mit der ehrenamtlichen Renninger
Agenda gegeben, um das Biotop beim Gymnasium wieder in

einen attraktiven Zustand zu bringen. Leider machen einige
Personen diese Bemühungen immer wieder zunichte. Vermut-
lich in der Nacht von Samstag, 19.12.09 auf Sonntag, 20.12.09
kam es hier zu erheblichen Sachbeschädigungen. Der Sach-
schaden beläuft sich auf ca. 2.000,-- E. Sachdienliche Hinwei-
se, die zur Ermittlung der Täter führen, werden von der Stadt
mit 100,-- E belohnt. Bitte helfen Sie mit, diese sinnlosen Zer-
störungen in unserer Stadt zu unterbinden. Falls Sie verdächti-
ge Personen beobachtet haben, melden Sie sich bitte beim
Polizeiposten Renningen (Tel. 80450) oder beim Ordnungsamt
(Tel. 1606-15).

Abbrennen von pyrotechnischen
Gegenständen (Feuerwerkskörpern)
Die Abteilung Öffentliche Ordnung und Straßenverkehr
der Stadt Renningen weist darauf hin, dass das Abbren-
nen von pyrotechnischen Gegenständen der Klasse II
(Feuerwerkskörper/Knallkörper) nach § 23 Abs. 2 der 1.
Sprengstoffverordnung (1. SprengV) nur am 31.12. und
am 01.01. eines jeden Jahres gestattet ist (diese Ein-
schränkung gilt nicht für Inhaber entsprechender Erlaub-
nisse oder Befähigungsscheine). Zuwiderhandlungen
stellen Ordnungswidrigkeiten dar und können mit einem
Bußgeld geahndet werden. Wir bitten Sie darum, dies
zu beachten und vor dem Silvestertag sowie nach dem
Neujahrstag keine Feuerwerkskörper/Knallkörper zu
zünden.
In der unmittelbaren Nähe von Kirchen, Krankenhäusern,
Kinder- und Altersheimen sowie Reet- und Fachwerk-
häusern (neue Regelung!) ist das Abbrennen von Feuer-
werkskörpern und Knallkörpern verboten (§ 23 Abs. 1 der
1. SprengV)!

Ebenso sei daran erinnert, dass Personen unter 18 Jah-
ren der Umgang (Aufbewahren und Abbrennen) mit Feu-
erwerkskörpern/Knallkörpern (pyrotechnischen Gegen-
stände der Klasse II) verboten ist (§ 23 Abs. 2 Satz 2).
Wir bitten um entsprechende Beachtung.

Verunreinigung auf Feldern, Wiesen
und Straßen durch das Abbrennen
von pyrotechnischen Gegenständen
(Feuerwerkskörpern)
Aus Anlass des bevorstehenden Jahreswechsels appel-
lieren wir bereits heute an alle Bürgerinnen und Bürger,
welche das neue Jahr in gewohnter Weise mit einem Feu-
erwerk begrüßen werden, die durch das Feuerwerk ent-
stehenden Verunreinigungen bestmöglich zu beseitigen.

Vor allem im Außenbereich auf den zahlreichen Feldwe-
gen und den angrenzenden Feldern und Wiesen ist es
hier bereits in der Vergangenheit zu erheblichen Ver-
schmutzungen durch abgebrannte Feuerwerkskörper
gekommen. Wir bitten daher alle Personen, welche au-
ßerorts Feuerwerkskörper abbrennen, den liegenbleiben-
den Müll aufzuräumen. Helfen Sie hierdurch bitte alle mit,
unsere Natur sauber zu halten und die Beeinträchtigun-
gen für die landwirtschaftlichen Betriebe so gering wie
möglich zu halten.

Selbstverständlich werdenauch beim Abrennen von Feu-
erwerk im Innerortsbereich alle betroffenen Personen ge-
beten, die von Ihnen verursachten Verunreinigungen
selbst zu beseitigen. Nur so kann der durch die Reinigung
bzw. Entsorgung entstehende Mehraufwand an anderer
Stelle möglichst gering gehalten werden.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
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Verkehrsüberwachung
Im Rahmen der Verkehrsüberwachung wurden die Geschwin-
digkeiten der Kraftfahrzeuge überprüft. Die Messungen brach-
ten folgendes Ergebnis:

Bodenrichtwerte Renningen
für die Berichtsjahre 2007 - 2008

Bauland, erschlossen und unbebaut:
Zone Renningen Malmsheim

/m2 /m2

10/110: keine keine
- eingeschossige Bauweise mit einer Vergleichs- Vergleichs-
GRZ von 0,4 werte werte
15/115: 375,-- 375,-
- eingeschossig mit ausbaubarem
Dachgeschoss WA/WR (I+ID)
- eingeschossig mit ausbaubarem Un-
tergeschoss WA/WR (I+IU)
mit einer GRZ von 0,4 und einer GFZ
von 0,6
20/120: 420,-- 420,-
- zweigeschossige Bauweise WA/WR II
mit einer GRZ von 0,4 und einer GFZ
von 0,8
25/125: 430,-- 430,-
- zweigeschossig mit ausbaubarem
Dachgeschoss WA/WR (II+ID)
- zweigeschossig mit ausbaubarem Un-
tergeschoss WA/WR (II+IU)
mit einer GRZ von 0,4 und einer GFZ
von 0,8
30/130: 440,-- 440,-
- dreigeschossige Bauweise WA/WR III
mit einer GRZ von 0,4 und einer GFZ
von 1,0
35/135: keine keine
- dreigeschossig mit ausbaubarem Vergleichs- Vergleichs-
Dachgeschoss WA/WR (III+ID) werte werte
- dreigeschossig mit ausbaubarem Un-
tergeschoss WA/WR (III+IU)
und mehrgeschossige Bauweise
mit einer GRZ von 0,4 und einer GFZ
von 1,0
40/140: 365,-- 365,-
- Bebauung nach § 34 BauGB
45/145: keine keine
- Geschäftslage Vergleichs- Vergleichs-

werte werte
mit einer GRZ 0,4 und einer GFZ von 1,0
60/160: 170,-- 170,-
- Gewerbegebiet G/GE(e) bis III
mit einer GRZ 0,8 und einer GFZ von 1,8
70/170: 190,-- keine
- Gewerbegebiet G/GE(e) III + Vergleichs-

werte
mit einer GRZ 0,8 und einer GFZ von 2,2
270/275: keine keine
- Mischgebiet Vergleichs- Vergleichs-

werte werte
mit einer GRZ 0,4 und einer GFZ von 0,8
2015 450,-- --
- Baugebiet Keltenstraße I
mit einer GRZ 0,4 und einer GFZ 0,6-0,8
Wohnbebauung Außenbereich 300: keine keine
- Wohnbebauung Außenbereich Vergleichs- Vergleichs-

werte werte
Gartenhausgebiet: 15,-- 15,-
80/180:
- Gartenhausgebiet GRZ 0,1
Sonderflächen/Verkehrsflächen keine keine
Zone 210:
- Sonderflächen Vergleichs- Vergleichs-

werte werte
Zone 220: 13,-- 13,-
- Verkehrsflächen

Erläuterungen der Bodenrichtwerte

(1) Gemäß§ 193 Abs. 3und § 196 des Baugesetzbuchs (BauGB)
hat der Gutachterausschuss für Grundstücks-werte für den
Bereich der Stadt Renningen die angegebenen Bodenricht-
werte nach den Bestimmungen des Baugesetzbuchs und der
Gutachterausschussverordnung (GutachterauschussVO)
vom 11.12.1989, geändert durch Verordnung vom
15.02.2005, zum Stichtag 31.12.2008 ermittelt.

(2) Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des
Bodens für eine Mehrheit von Grundstücken, für die im
Wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vor-
liegen. Er ist bezogen auf den Quadratmeter Grundstücks-
fläche eines Grundstücks mit definiertem Grundstückszu-
stand (Bodenrichtwertgrundstück).
Bodenrichtwerte werden für baureifes und bebautes
Land abgeleitet.
Für sonstige Flächen können bei Bedarf weitere Boden-
richtwerte ermittelt werden. Bodenrichtwerte haben keine
bindende Wirkung.

(3) Nach § 196 Abs. 1 BauGB sind Bodenrichtwerte in bebau-
ten Gebieten mit dem Wert zu ermitteln, der sich ergeben
würde, wenn die Grundstücke unbebaut wären.

(4) Abweichungen des einzelnen Grundstücks von dem Bo-
denrichtwertgrundstück in den wertbeeinflussenden Merk-
malen und Umständen - wie Erschließungszustand, spezi-
elle Lage, Art und Maß der baulichen Nutzung, Nutzungs-
art, Bodenbeschaffenheit, Grundstücksgestalt - bewirken
in der Regel entsprechende Abweichungen seines Ver-
kehrswerts von dem Bodenrichtwert.
Bei Bedarf kann nach § 193 BauGB von den Antragsberech-
tigten ein Gutachten des Gutachterausschusses für Grund-
stückswerte über den Verkehrswert beantragt werden.

(5) Die Bodenrichtwerte werden grundsätzlich altlastenfrei
ausgewiesen.

(6) Ansprüche gegenüber Trägern der Bauleitplanung, den
Baugenehmigungs- oder den Landwirtschaftsbehörden
können weder aus den Bodenrichtwerten noch aus den sie
beschreibenden Attributen abgeleitet werden.

Definitionen
(1) Baureifes Land im Sinne dieser Aufgliederung sind bebau-

bare Flächen, die in ortsüblicher Weise ausreichend er-
schlossen sind. (Voll erschlossen)

(2) Rohbauland sind nicht ausreichend erschlossene Flä-
chen, die
1. in einem Bebauungsplan als Baugebiet festgesetzt
sind, oder
2. innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile lie-
gen, für die ein solcher Bebauungsplan nicht vorhanden
ist, oder
3. in einem Gebiet liegen, für das die Stadt beschlossen
hat, einen Bebauungsplan im Sinne des § 30 BauGB aufzu-
stellen.

(3) Bauerwartungsland sind Flächen, die
1. in einem Flächennutzungsplan als Bauflächen dargestellt
sind, oder
2. deren Bebauung, wenn kein Flächennutzungsplan be-
steht, nach der Verkehrsauffassung unter Berücksichtigung
einer geordneten baulichen Entwicklung des Stadtgebietes
in absehbarer Zeit zu erwarten ist.

(4) anrechenbare Baulandfläche
Die anrechenbare Baulandfläche entspricht der tatsächli-
chen Bebauung des Grundstücks. Der Wert ergibt sich aus
dem für das Bewertungsobjekt maßgeblichen Bodenricht-
wert abzüglich des Bebauungsabschlages von 10-30 %.
Die Höhe des Bebauungsabschlages richtet sich nach der
Nutzungseinschränkung des Grundstückes.
Je neuer und optimaler das Grundstück bebaut ist, desto
niedriger (ab 10%) ist der Bebauungsabschlag.
Bei einer älteren und/oder nicht optimaler Bebauung des
Grundstücks fällt der Bebauungsabschlag höher (bis 30 %)
aus. Dadurch ergibt sich im Durchschnitt ein Bebauungs-
abschlag von rd. 20 %.
Größere Nutzungseinschränkungen des Grundstücks (z.B.
Denkmalschutz) können auch einen höheren Bebauungs-
abschlag rechtfertigen.
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(5) Baulandmehrfläche
Ist das Baufenster größer als es einer der vorhandenen
baulichen Anlage(n) angemessenen Nutzung entspricht
und ist nach rechtlichen Gegebenheiten eine weitere Nut-
zung der "Mehrfläche" möglich und wirtschaftlich vertret-
bar, so ist diese "Mehrfläche" beim Ansatz des Bodenprei-
ses der baulich anrechenbaren Grundstücksfläche geson-
dert zu berücksichtigen.
Die Baulandmehrfläche ergibt sich i.d.R. dann, wenn bei
der Bebauung eines Grundstückes das mögliche Baufens-
ter nicht vollständig ausgenutzt wird, oder ein (qualifizierter)
Bebauungsplan erst nach Erstellung eines Gebäudes
rechtskräftig wird und das dadurch entstehende "neue"
Baufenster größer ist, als die Grundfläche des bereits be-
stehenden Gebäudes. Zu beachten ist bei der Anrechen-
barkeit, der baurechtlich erforderliche Grenzabstand inner-
halb des Baufensters. Die Baulandmehrfläche hat im er-
schließungsbeitragsfreien Zustand (ebf) auf dem Renninger
Grundstücksmarkt den gleichen Wert wie die anrechenba-
re Baulandfläche.
Im erschließungsbeitragspflichtigen Zustand (ebp) abzüg-
lich der noch für eine weitere Bebauung entstehenden Er-
schließungsbeiträge.

(5) Garten-/Grünfläche am Haus
Die Garten-/Grünfläche am Haus ergibt sich dann, wenn
ein Grundstück größer ist, als es für die maximal zulässige
Bebauung notwendig wäre.
Der Wert der Garten-/Grünfläche liegt bei ca. 10 % des
für das Grundstück maßgeblichen Bodenrichtwertes.

Beispiel:

Ein Grundstück hat eine Grö-
ße von 600 m2. Die tatsächli-
che Bebauung hat eine
Grundfläche von 60 m2.
Das Baufenster lässt eine the-
oretische Bebauung von 100
m2 zu.
Der Bebauungsplan schreibt
eine maximale Grundflächen-
zahl (GRZ) von 0,25 vor. Die
anrechenbare Baulandfläche
ist erschließungs-beitragsfrei, für die Baulandmehrfläche ist bei
einer weiterenBebauung noch ein Erschließungsbeitrag von 60
E/m2 zu zahlen. Der maßgebliche Bodenrichtwert liegt in Zone
20 bei 420 E/m2. Der Bebauungsabschlag liegt auf Grund der
Bebauung bei 20 %.

Daraus ergibt sich folgende Berechnung des Bodenwertes:

Anteil der anrechenbaren
Baulandfläche: 60 m2/0,25 (GRZ) = 240 m2

Anteil der Bauland-
mehrfläche: 100 m2/0,25 (GRZ) - 240 m2 = 160 m2

Gesamtfläche der Anteile 400 m2

Anteil der Garten-/
Grünfläche: 600 m2 - 400 m2 = 200 m2

Gesamtfläche des Grund-
stücks 600 m2

Bodenrichtwert 420 /m2

abzüglich 20 %
Bebauungsabschlag 420 E/m2 - 84 E/m2 = 336 /m2

abzüglich Erschließungs-
beitrag 336 E/m2 - 60 E/m2 = 276 /m2

10 % des Bodenrichtwertes
für Garten-/Grünland 420 E/m2 x 10/100 = 42 /m2

Wert der anrechenbaren
Baulandfläche: 240 m2 x 336 E/m2 = 80.640 E
Wert der Baulandmehrfläche: 160 m2 x 276 E/m2 = 44.160 E
Wert der Garten-/Grünfläche: 200 m2 x 42 E/m2 = 8.400 E
Gesamtbodenwert des
Grundstücks 133.200

Gutachterausschuss bei der Stadt Renningen
01.12.2009
gez. Dustmann
(Vorsitzender)

WOHNEN UND LEBEN AM RANKBACH
RENNINGEN-MALMSHEIM - NEUE ORTSMITTE 

Aufgrund der zuletzt starken Nachfrage steht am Waldhornplatz nur 
noch eine barrierefreie Eigentumswohnung zum Verkauf: 

letzte 2-Zi.-Wohnung 
Nr. 2.2, ca. 63 m² 
Kaufpreis:        148.050 � 

abschließbarer 
TG-Stellplatz:       12.000 � 

Die Wohnung bef indet s ich 
im 1.  OG und verfügt  über 
zwei  Abstel l räume und 
einen großzügigen Süd-
westbalkon mit  Einbau-
schrank und Bl ick zum 
Rankbach. Durch Aufzug, 
brei tere Türen und be-
sonders niedere Schwel len 
ist  d ie Wohnung auch für  
Senioren geeignet und 
z.B.  auch mit  e inem 
Zimmerrol ls tuhl nutzbar.  

Weitere großzügige MAISONETTE-WOHNUNGEN in den Dachge-
schossen sind auf der Homepage www.renningen.de ersichtlich. 

Gerne vereinbaren wir mit Ihnen kurzfristig einen unverbindlichen 
Besichtigungstermin. 

Ein Projekt der Beratung und Verkauf:

Böblinger Baugesellschaft mbH
Herr Gustke 

Tel.: 0711 / 60 74 435 
Fax: 0711 / 60 74 636 
eMail. gustke@stadtlandplan-gmbh.de

Ą zum Aufzug

Stadtbibliothek Renningen
Rankbachstr. 40, Tel. 924788
Öffnungszeiten: Mo, Mi, Fr 14-18.30 Uhr und Di, Do 11-14 Uhr
www.renningen.de (Bildung & Kultur/Stadtbibliothek)
Zweigstelle Malmsheim, Merklinger Str. 10, Tel. 930515
Öffnungszeiten: Di, Do 15-18 Uhr

Die Stadtbibliothek hat bereits in der 1. Kalenderwoche
2010 wieder geöffnet!
Hauptstelle in Renningen ab 4. Januar.
Zweigstelle in Malmsheim ab 5. Januar.

Nachrichten des
Standesamtes

Im Monat November 2009

Geburten
Samet Cihan Erol, Sohn des Ferdinand Lind und der Nurcan
Erol geb. Erol, Jakobstr. 5 (Juli)

Oliver Renz, Sohn des Christian Bernhard Renz und derYvonne
Renz geb. Bofinger, Friedenstr. 13 (Oktober)

Noam Class Müller, Sohn des Michael Georg Müller und der
Antje Müller geb. Scherer, StT Malmsheim, Renninger Str. 1
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Jann Hohwiller, Sohn des Lars Emil Hohwiller und der Annette
Hohwiller geb. Rüger, Lehenbühlstr. 84

Daniel Niclas Fuchs, Sohn desKai Rüdiger Fuchsund der Petra
Fuchs geb. Machaczek, StT Malmsheim, Bühlstr. 5

Ben Tobias Bäder, Sohn des Tobias Jörg Bäder und der Nadine
Bäder geb. Köhler, Arzetstr. 32

Alessia Arcuri, Tochter des Giuseppe Arcuri und der Nicole
Toni Arcuri geb. Gerl, Fröbelstr. 32

Amelie Maja Dutt, Tochter des Tobias Dutt und der Sabine Dutt
geb. Schwalm, Blumenstr. 15

Eheschließungen
- keine-

Sterbefälle
Emma Röckle geb. Maisch, 104 Jahre alt, Schwanenstr. 22
(früher Lange Str. 11)

Susanna Walentin geb. Adamy, 94 Jahre alt, Schwanenstr. 22
(früher Siemensstr. 11)

Hilde Lina Lutz geb. Beuttler, 81 Jahre alt, Schwanenstr. 22
(früher Lindenstr. 10)

Manfred Hans Gerhard Röhrich, 61 Jahre alt, Schönblickstr. 50

Jubilare

Wir gratulieren herzlich
in Renningen

am 25.12.09 Frau Johanna Weiß, Fronäckerstraße 11,
zum 87. Geburtstag
am 25.12.09 Frau Margarete Köllisch, Hummelbaum 1,
zum 81. Geburtstag
am 25.12.09 Frau Christel Hafer, Siemensstraße 4,
zum 76. Geburtstag
am 27.12.09 Herrn Johann Zwölfer, Keltenstraße 18,
zum 85. Geburtstag
am 28.12.09 Frau Elisabeth Gsell, Keltenstraße 28,
zum 76. Geburtstag
am 29.12.09 Frau Elisabeth Marohn, Stifterstraße 5,
zum 81. Geburtstag
am 30.12.09 Frau Agnes Schüle, Lindenstraße 49,
zum 84. Geburtstag
am 30.12.09 Herrn Walter Kalb, Burgstraße 3,
zum 78. Geburtstag
am 01.01.10 Herrn Erich Kalb, Blumenstraße 6,
zum 77. Geburtstag
am 02.01.10 Herrn Erwin Kindler, Kriegsbäum 2,
zum 79. Geburtstag
am 03.01.10 Herrn Ginter Lehnert, Hummelbaum 6,
zum 77. Geburtstag
am 03.01.10 Herrn Anton Sauter, Rankbachstraße 63,
zum 77. Geburtstag
am 03.01.10 Frau Thea Raußmüller, Wörnetstraße 6,
zum 75. Geburtstag
am 04.01.10 Herrn Reinhart Knausenberger, Brückenstraße 18,
zum 81. Geburtstag
am 04.01.10 Frau Maria Lemke, Am Pfarrtor 7,
zum 79. Geburtstag
am 05.01.10 Herrn Gotthilf Raußmüller, Wörnetstraße 6,
zum 77. Geburtstag
am 06.01.10 Frau Klara Sieber, Schwanenstraße 22,
zum 85. Geburtstag

am 07.01.10 Herrn Fehmi Batbay, Jahnstraße 29,
zum 77. Geburtstag
am 07.01.10 Herrn Anton Till, Schönblickstraße 39,
zum 76. Geburtstag
am 07.01.10 Frau Brigitte Schlag, Montessoristraße 12,
zum 75. Geburtstag
am 08.01.10 Frau Amalia Illies, Lehenbühlstraße 55,
zum 83. Geburtstag
am 08.01.10 Herrn Franz Schnittker, Hummelbaum 17,
zum 78. Geburtstag
am 09.01.10 Frau Elsa Kälblein, Schwanenstraße 22,
zum 91. Geburtstag
am 09.01.10 Herrn Manfred Lang, Lehenbühlstraße 74,
zum 78. Geburtstag
am 10.01.10 Frau Paula Wolfangel, Schwanenstraße 22,
zum 84. Geburtstag
am 10.01.10 Herrn Alfons Wild, Welfenstraße 15,
zum 79. Geburtstag
am 11.01.10 Frau Johanna Thier, Lehenbühlstraße 53,
zum 85. Geburtstag
am 11.01.10 Frau Gertrud Ulrich, Malmsheimer Straße 11,
zum 75. Geburtstag
am 12.01.10 Frau Ursula Dirks, Lindenstraße 83,
zum 88. Geburtstag
am 12.01.10 Herrn Werner Schmäh, Brunnenstraße 3,
zum 78. Geburtstag
am 12.01.10 Herrn Horst Richter, Hinterriedstraße 17,
zum 75. Geburtstag
am 12.01.10 Herrn Horst Röckle, Planstraße 8,
zum 75. Geburtstag
am 13.01.10 Frau Berta Oppler, Schönblickstraße 48,
zum 90. Geburtstag

in Malmsheim

am 26.12.09 Frau Rita Krusch, Sudetenstraße 5,
zum 84. Geburtstag
am 31.12.09 Herrn Alfred Zücker, Schwabenstraße 4,
zum 77. Geburtstag
am 31.12.09 Herrn Herbert Schmid, Dieselstraße 13,
zum 75. Geburtstag
am 09.01.10 Herrn Karl Achzet, Talstraße 30,
zum 76. Geburtstag
am 12.01.10 Herrn Kurt Schempp, Narzissenweg 15,
zum 81. Geburtstag
am 12.01.10 Frau Hannelore Raith, Schelmenäckerstraße 12,
zum 76. Geburtstag

Seniorenprogramm Januar 2010
In unserer monatlichen Programmvorschau werden geplante
Veranstaltungen veröffentlicht, da sich aber bei Referenten Ter-
minänderungen ergeben können, bitten wir die wöchentlichen
Hinweise in den Stadtnachrichten zu beachten.

Samstag, 9.1. Wanderung

Montags, 11.1.
jeweils nachmittags Kreatives Gestalten Haus am Rankbach

Werkgruppe für Männer Sozialstation

Dienstag, 12.1.
vormittags Kreatives Gestalten Haus am Rankbach
nachmittagsum 15 Uhr LITERATUR-Café mit Seniorentreff

Dr. Michael Schwelling Saal Haus am
Rankbach

Donnerstag, 14.1.
vormittags Gedächtnistraining jeweils Seniorentreff
nachmittags Nachmittag für Ältere Saal Haus am

mit Fahrdienst Rankbach
Samstag, 16.1. "Unerhörte Weibsbilder" Stadtrundgang

Mit Claudia Weinschank in Stuttgart

Montag, 18.1. Kreatives Gestalten
jeweils nachmittags Werkgruppe für Männer Haus am Rankbach

Sozialstation
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Dienstag, 19.1.
vormittags Kreatives Gestalten Haus am Rankbach
Ab 12 Uhr Gemeinsamer jeweils

Mittagstisch
nachmittags Spiele Seniorentreff

Rankbach
Saal Haus am
Rankbach

Mittwoch, 20.1. Ausflug Keltenmuseum
Hochdorf

Donnerstag, 21.1.
vormittags Gedächtnistraining jeweils Seniorentreff
nachmittags Spiele Saal Haus am Rank-

bach

Montag, 25.1. Kreatives Gestalten Haus am Rankbach
jeweils nachmittags Werkgruppe für Männer Sozialstation

Dienstag, 26.1.
vormittags Kreatives Gestalten Haus am Rankbach
nachmittags 14.30 Uhr Film über die Glems Seniorentreff

Mit Inge und Saal Haus am
Günther Horn Rankbach

Donnerstag, 28.1. jeweils
vormittags Gedächtnistraining Seniorentreff
nachmittags Nachmittag für Ältere Saal Haus am

mit Fahrdienst Rankbach

Samstag, 30.1.
Erich Kästner Saal Haus am
"Leben und Werk" Rankbach
Ein Nachmittag
mit dem Schauspieler

Ständige Seniorenprogramme:
Jeden Montag 9 - 10 Uhr und 10 - 11 Uhr Seniorengymnastik
im Bürgerhaus, Jahnstraße
Jeden Montag, 14.30 - 15.30 Uhr, Seniorengymnastik in der
Schulturnhalle Malmsheim
Jeden Mittwoch, 9 Uhr, Gedächtnistraining in Malmsheim, Be-
gegnungsstätte, Merklinger Str. 10
Jeden Mittwoch, 8 - 9 Uhr, Gymnastik im Haus am Rankbach
Jeden Donnerstag, 9 Uhr, Gedächtnistraining, Begegnungs-
stätte Haus am Rankbach
Im Haus am Rankbach, Schwanenstr. 22
Mittagstisch Mo - Fr 11.30 - 12.30 Uhr
Cafeteria Mi., Fr., Sa., So. 14.30 - 17 Uhr

Seniorentreff
im Haus am Rankbach, Schwanenstraße 22

Öffnungszeiten: dienstags und donnerstags 14.00 - 17.00 Uhr
Nachmittag für Ältere mit Fahrdienst immer bis 18.00 Uhr

Weihnachtsgrüße
Wir wünschen den Se-
nioren zum Weih-
nachtsfest
Dass das Fest sie nur in
Maßen stresst.
Vielmehr Harmonie und
Muse schenkt
Und auch mit Stille sie
umfängt.

Mal ein, zwei Gänge runter schalten
Trotz allem Trubel innehalten
Für jeden, der das manchmal tut
Ist dies für Leib und Seele gut.
Diese Wohltat und noch viel mehr
Wünscht
das Team vom Seniorentreff

Der Seniorentreff macht Pause, ab 12. Januar 2010
sind wir wieder für Sie da.

Weil in der 1. Januarwoche keine Stadtnachrichten er-
scheinen, schon heute Einladung zur Samstagswande-
rung am 9. Januar 2010.
Unsere erste Wanderung im neuen Jahr starten wir am
Samstag, 9. Januar 2010

Einladung zur Samstagwanderung

Von Oberkollbach aus wandern wir über Oberreichen-
bach und Altburg nach Zavelstein und kehren in Altbu-
lach im Gasthaus Krone ein.
Dauer der Wanderung 21/2 Stunden.
Wir fahren mit den City-Bussen.
Abfahrt: 12.30 Uhr am Ernst-Bauer-Platz, 10 E / Person

LITERATUR-Café

Im LITERATUR-Café bespre-
chen wir am Dienstag, 12. Ja-
nuar 2010 in zwangloser At-
mosphäre
das Gedicht "Bitte" von
Hilde Domin

Der Germanist Dr. Michael Schwelling hat wieder die Ge-
sprächsleitung.

Wir beginnen um 15.00 Uhr
Teilnahmegebühr 3,-- E

Donnerstag, 14. Januar 2010:
Nachmittag für Ältere mit Fahrdienst mit Frau Wöhr, Tel. 7442.

Werkgruppe für Männer
Ferien bis einschließlich 10.1.2010

Ständige Seniorenprogramme außerhalb der Ferienzeiten
Jeden Montag, 9 - 10 + 10 - 11 Uhr Seniorengymnastik im
Bürgerhaus, Jahnstr.

Jeden Montag, 14.30 - 15.30 Uhr Seniorengymnastik Schul-
turnhalle Malmsheim

Jeden Dienstag, 14.30 - 15.30 Uhr, Schulturnhalle Bühne

Jeden Mittwoch, 9.00 Uhr Gedächtnistraining in Malmsheim,
Begegnungsstätte Merklinger Str. 10

Jeden Mittwoch, 8.00 -9.00 Uhr, Gymnastik im Haus am Rank-
bach
Jeden Donnerstag, 9.00 Uhr Gedächtnistraining, Begegnungs-
stätte Haus am Rankbach

Im Haus am Rankbach, Schwanenstr. 22
Mittagstisch Mo - Fr 11.30 - 12.30 Uhr

Cafeteria Mi, Fr. Sa. So. 14.30 - 17 Uhr
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Einladung
Die Senioren aus Renningen und Malmsheim sind einge-
laden mit uns am

Samstag, 16. Januar 2010
einen Stadtspaziergang in Stuttgart
zu unternehmen

"Unerhörte Weibsbilder"
ist das Thema des Stadtrundgangs.
Kennen Sie die international gefeierte Dompteurin Claire
Heliot? Die skandalumwitterte Sängerin Anna Sutter? Die
Fotografin Gerda Taro? Die Malerin Ida Kerkovius, die
Politikerin Clara Zetkin oder die Widerstandskämpferin
Lilo Herrmann?
Auf unserem Stadtspaziergang erfahren Sie mehr über
diese oder andere "unerhörte Weibsbilder".
Die Führung auf dem Stadtspaziergang hat die Historike-
rin Claudia Weinschenk.
Unkostenbeitrag für die Führung 12 E/Person.
Wir fahren mit der S-Bahn Treffpunkt auf dem Bahnsteig
in Renningen 12.35 Uhr.
Über eine rege Teilnahme freut sich
Ihre Stadtverwaltung
Wir kassieren am Bahnsteig. Bitte halten Sie den Betrag
passend bereit.
Bitte beachten: Sie erhalten nur dann eine Nachricht,
wenn die Fahrt nicht stattfindet.
Tel. Rückfragen vormittags unter 924-142

✂ ..............................................................................Bitte hier ausschneiden

Anmeldung
- Tel. Anmeldung möglich vorm. Unter 924 - 142-
Es können max. 2 Personen pro Anmeldeabschnitt ange-
meldet werden!!!
Ich nehme am Stadtspaziergang "Unerhörte Weibsbil-
der" teil.
Name ................................................................................

Pers.zahl ...........................................................................

Tel.Nr. ...............................................................................

Annahmestellen Rathäuser Briefkasten

Bitte kleben Sie den Anmeldeabschnitt auf eine post-
kartengroße Karte und verwenden Sie bitte keinen
Umschlag!

Einladung

Die Senioren aus Renningen und
Malmsheim sind eingeladen mit uns am
Mittwoch, 20. Januar 2010
das Keltenmuseum in Hochdorf
zu besuchen.
Die Grablege des Keltenfürstes von
Hochdorf rückte nach 2500 Jahren Ver-
gessenheit in das Licht des allgemei-
nen Interesses.

1978/1979 untersuchte das Landes-
denkmalamt den Hügel auf einem Feld
am Ortsrand der Gemeinde und förder-
te einen sensationellen Fund zu Tage:
einen Tresor voll archäologischer Überraschungen. Dieser Fund
erregte weltweites Aufsehen und fasziniert seither mehr als
600.000 Besucher.

Das Kernstück des Museums ist die originalgetreue Rekons-
truktion der kompletten Grabkammer.
Die fürstliche Ausstattung verdeutlicht noch im Tode die zu
Lebzeiten hervorragende Stellung des Bestatteten.
Der Renninger Kunstschmied Ger-
hard Längerer hat die Kline (Toten-
liege) nachgebaut, wofür er sich de-
taillierte Kenntnisse über die damali-
gen Produktionstechniken aneig-
nen musste.
Wir haben eine Führung im Museum
und werden uns die Dia-Schau an-
sehen.
Den Abschluss machen wir im Be-
sen der Familie Schwerdtle in Hoch-
dorf, den wir gut zu Fuß erreichen
können.

Unkostenbeitrag für Fahrt und Führung 17 E / Person.
Abfahrt:
12.30 Uhr Malmsheim beim Friedhof
12.35 Uhr Renningen Bahnhofstr. Haltestelle LBBW
12.40 Uhr Ecke Römer / Lehenbühlstraße
Rückkehr gegen 17.30 Uhr
Über ein rege Teilnahme freut sich Ihre Stadtverwaltung
Wir kassieren am Bus, bitte halten Sie den Betrag passend bereit.
Bitte beachten: Sie erhalten nur dann eine Nachricht, wenn die
Fahrt nicht stattfindet
Tel. Rückfragen vormittags unter 924-142

✂ ........................................................................................Bitte hier ausschneiden

Anmeldung
-Tel. Anmeldung möglich vorm. Unter 924-142- Es können
max. 2 Pers. Pro Anmeldeabschnitt angemeldet werden!!!!

Ich nehme am Ausflug zum Keltenmuseum teil.

Name ..........................................................................................

Pers.zahl .....................................................................................

Tel. Nr. ........................................................................................

✂ ........................................................................................Bitte hier ausschneiden

Annahmestellen Rathäuser Briefkasten
Bitte kleben Sie den Anmeldeabschnitt auf eine postkarten-
große Karte und verwenden Sie bitte keinen Umschlag!

Sozialstation IAV-Stelle
Die Adventszeit

weckt in uns die Sehnsucht
nach Licht und Leben,

Wärme und Geborgenheit,
Frieden und Zufriedenheit.
Sei bereit für das Wunder,

dass sich deine Augen öffnen
für den Glanz des Weihnachtsfestes,

der auch dein Leben hell machen will.
(Udo Hahn)

Wir möchten uns für das entgegengebrachte Vertrauen bedan-
ken und wünschen allen unseren Patienten und Ihren Angehöri-
gen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und ein gutes
neues Jahr 2010.
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Sozialstation Ren-
ningen
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Bereitschaftsdienste

im Krankenhaus Leonberg,
Rutesheimer Straße 50,
71229 Leonberg
Telefon 07152 202-8000
(www.notfallpraxis-leonberg.de)

Geöffnet an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 8.00
bis 8.00 Uhr des folgenden Tages. Telefonische Voran-
meldung ab 20.00 Uhr erforderlich.

Bereitschaftsdienst der Ärzte
Von 19.00 Uhr bis 7.00 Uhr (bei nachfolgendem Samstag
oder Feiertag bis 8.00 Uhr)
Notfälle: Bitte telefonische Voranmeldung
Montag, 28.12.: Praxisgem. Weis, Tel. 07152 949640
Dienstag, 29.12.: Dr. Haberland, Tel. 92710
Mittwoch, 30.12.: Dr. Schönmeyer, Tel. 927999
Montag, 4.1.: Dr. Hederer, Tel. 92730
Dienstag, 5.1.: Praxisgem. Weis, Tel. 07152 949640
Donnerstag, 7.1.: Praxisgem. Dres. Schmid-Mergenthaler,
Lutz, Tel. 3553
Freitag, 8.1.: Ärztin Brenner, Tel. 902909
Montag, 11.1.: Praxisgem. Weis, Tel. 07152 949640
Dienstag, 12.1.: Ärztin Brenner, Tel. 902909
Mittwoch, 13.1.: Dr. Schönmeyer, Tel. 927999
Donnerstag, 14.1.: Praxisgem. Dres. Schmid-Mergenthaler,
Lutz, Tel. 3553

Sozialstation Renningen: 4084-30
IAV Beratungsstelle: 4084-34

Kinderärztlicher Notfalldienst
Kinderklinik im Kreiskrankenhaus Böblingen (ohne Voran-
meldung) Bunsenstraße 120, 71032 Böblingen, Tel. 07031
668-0 von Montag bis Freitag ab 19.30 Uhr, Wochenend-
und Feiertage ab 9.00 Uhr

Frauenärztlicher Notdienst Tel. 07152 397870

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
Bitte unter Tel. 0711 7877722 (Kassenzahnärztl. Vereinigung
Stuttgart) erfragen

Notdienst der Augenärzte
Telefonische Anmeldung erforderlich
Donnerstag, 24.12.: Dres. Kriegbaum, Bahnhofstraße 31,
71034 Böblingen, Tel. 07031 223988 oder 0179 7196711
Freitag, 25.12.: Dr. Banyai, Leonberger Str. 97,
71229 Leonberg, Tel. 07152 42983
Samstag, 26.12.: Dr. Meilinger-Krebs, Dr. Zimmermann-
Burg, Hindenburgstr. 20, 71083 Herrenberg,
Tel. 07032 6625
Sonntag, 27.12.: Dr. Banyai, Leonberger Str. 97,
71229 Leonberg, Tel. 07152 42983
Donnerstag, 31.12.: Dr. Karcher, Dr. Kemmerling,
Untere Vorstadt 9, 71063 Sindelfingen, Tel. 07031 875556
oder 0171 6238310
Freitag, 1.1.10: Dr. Meilinger-Krebs, Dr. Zimmermann-Burg,
Hindenburgstr. 20, 71083 Herrenberg, Tel. 07032 6625
Samstag, 2.1.10: Dr. Tomida, Klaffensteinstr. 1,
71032 Böblingen, Tel. 07031 234544
Sonntag, 3.1.10: Dr. Tomida, Klaffensteinstr. 1,
71032 Böblingen, Tel. 07031 234544
Mittwoch, 6.1.10: Dr. Goguel-Durst, Böblinger Str. 9,
71088 Holzgerlingen, Tel. 07031 603211
Samstag, 9.1.10: Dr. Banyai, Leonberger Str. 97,
71229 Leonberg, Tel. 07152 42983
Sonntag, 10.1.10: Dr. Banyai, Leonberger Str. 97,
71229 Leonberg, Tel. 07152 42983
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Bereitschaftsdienst der Apotheken
Von 8.30 Uhr morgens bis 8.30 Uhr morgens
Donnerstag, 24.12.: Park-Apotheke im Leo 2000,
Leonberg, Eltinger Str. 61, Tel. 07152 22211
Freitag, 25.12.: Apotheke am Rathausplatz, Hirschlanden,
Rathausplatz 4, Tel. 07156 6101
Würmtal-Apotheke, Merklingen, Hausener Str. 1-3,
Tel. 07033 31727
Samstag, 26.12.: Stern-Apotheke, Leonberg,
Brennerstr. 31, Tel. 07152 41768
Sonntag, 27.12.: Bahnhof-Apotheke, Ditzingen,
Gerlinger Str. 18, Tel. 07156 959696
Kepler-Apotheke, Weil der Stadt, Stuttgarter Str. 11,
Tel. 07033 2213
Montag, 28.12.: Schiller-Apotheke, Leonberg,
Liegnitzer Str. 14, Tel. 07152 42001
Dienstag, 29.12.: Apotheke am Marktplatz, Weil der Stadt,
Marktplatz 3, Tel. 07033 9680
Strohgäu-Apotheke, Korntal-Münchingen, Hauptstr. 2,
Tel. 07150 5300
Mittwoch, 30.12.: Sonnen-Apotheke, Rutesheim,
Leonberger Str. 20, Tel. 07152 52134
Donnerstag, 31.12.: Obere Apotheke, Magstadt,
Maichinger Str. 21, Tel. 07159 41157
Stadt-Apotheke, Ditzingen, Marktstr. 16, Tel. 07156 6238
Freitag, 1.1.: Bären-Apotheke, Leonberg, Eltinger Str. 13,
Tel. 07152 25757
Samstag, 2.1.: Apotheke Weissach, Weissach,
Hauptstr. 23, Tel. 07044 3038
Graf-Eberhard-Apotheke, Döffingen, Zum Ulrichstein 3,
Tel. 07033 45072
Sonntag, 3.1.: Apotheke Warmbronn, Warmbronn,
Planstr. 3, Tel. 07152 949550
Christoph-Apotheke, Korntal-Münchingen, Christophstr. 2,
Tel. 07150 4347
Montag, 4.1.: Rathaus-Apotheke, Rutesheim,
Flachter Str. 4, 07152 997816
Dienstag, 5.1.: Schütz’sche Apotheke, Renningen,
Jahnstr. 39, Tel. 07159 2367
Mittwoch, 6.1.: Stadt-Apotheke, Weil der Stadt,
Stuttgarter Str. 17, Tel. 07033 52760
Apotheke Höfingen, Höfingen, Ditzinger Str. 9,
Tel. 07152 26895
Donnerstag, 7.1.: Drei-Eichen-Apotheke, Malmsheim,
Calwer Str. 8, Tel. 07159 3627
Schiller-Apotheke, Ditzingen, Gartenstr. 20,
Tel. 07156 959697
Freitag, 8.1.: Stadt-Apotheke, Leonberg, Bahnhofstr. 5,
Tel. 07152 21680
Samstag, 9.1.: Schwaben Apotheke, Renningen,
Lange Str. 18, Tel. 07159 2588
Sonntag, 10.1.: Central-Apotheke, Leonberg,
Leonberger Str. 108, Tel. 07152 43086
Montag, 11.1.: Uhland-Apotheke, Heimsheim, Hauptstr. 1,
Tel. 07033 31940
Engel-Apotheke, Magstadt, Alte Stuttgarter Str. 2,
Tel. 07159 949811
Dienstag, 12.1.: Graf-Ulrich-Apotheke, Leonberg,
Graf-Ulrich-Str. 6, Tel. 07152 24422
Mittwoch, 13.1.: Stadtapotheke, Renningen,
Bahnhofstr. 22, Tel. 07159 18249
Donnerstag, 14.1.: Apotheke Neue Stadtmitte, Leonberg,
Brennerstr. 1, Tel. 07152 43343

Tierärztlicher Notdienst
(Tel. Anmeldung erwünscht)
24./25.12.: Tel. 07033 33698
26./27.12.: Tel. 07033 529816
31.12./1.1.: Tel. 07152 949733
2./3.1.: Tel. 07152 25255
6.1.: Tel. 07159 800585
9./10.1.: Tel. 07152 929882



Notruf Feuer: 112

Freiwillige Feuerwehr
Renningen
Frohe Weihnachten, Gesundheit sowie ein glückliches und
erfolgreiches Jahr 2010 ...

wünscht das Kommando der Freiwilligen Feuerwehr Renningen
allen Feuerwehrangehörigen mit ihren Familien und bedankt
sich auf diesem Wege für das große Engagement bei den Übun-
gen und bei der Bewältigung der Einsätze in diesem Jahr - eine
freiwillige Leistung zum Wohle aller Mitbürger unserer Stadt.
Erhard Mohr
-Kommandant-

Expertentipp Ihrer Feuerwehr:

Damit Silvester nicht tragisch endet ...

An Silvester wird gefeiert und das neue Jahr wird
"eingeschossen". Jedes Jahr passieren bei dieser Knallerei
schlimme Unfälle. Hände, Augen und Ohren sind besonders
gefährdet. Feuerwerkskörper können schnell Brände entfa-
chen. Die Feuerwehr Renningen rät daher:
● Feuerwerkskörper und Raketen sind Sprengstoff und dür-

fen an Jugendliche unter 18 Jahren nicht abgegeben
werden.

● Die Hinweise der Hersteller sind unbedingt zu beachten.
Mit wenigen Ausnahmen ist eine Verwendung in geschlos-
senen Räumen verboten.

● Nach dem Anzünden ausreichenden Sicherheitsabstand
einnehmen. Feuerwerkskörper und Raketen nicht unkon-
trolliert wegwerfen. Niemals auf Menschen werfen.

● Nicht gezündete Feuerwerkskörper niemals nachzünden.
● Auf keinen Fall Feuerwerkskörper selber herstellen und so

aufbewahren, dass keine Selbstentzündung möglich ist.
● Feuerwerkskörper nicht in oder auf Häuser werfen. Fenster

während der Knallerei schließen.

Die Feuerwehr hilft - vorbeugen musst Du!!
Im Auftrag
Manfred Eisenhardt
-Schriftführer-

Jugendsozialarbeit
Renningen
Unsere Angebote in der 53. Kalenderwoche:

Dienstag, 29.12.2009
Mädchengruppe, 14 - 16 Uhr im Jugendcafé "Old School"
Bei Fragen erreichen Sie uns unter folgenden Telefonnummern:
Sandra Kletzenbauer: 0163 8383942
Philipp Löffler: 0163 8383915
Erwin Lauer: 0163 8383921
Büro: 07159 8041966
E-Mail: info@jugendsozialarbeit-renningen.de
Die Mitarbeiter der Jugendsozialarbeit wünschen allen einen
guten Rutsch ins Jahr 2010!

Soziale Einrichtungen und Beratungsdienste
Hospizdienst Renningen Telefon 0170 5641372

Suchthilfezentrum der Diakonie Landkreis Böblingen
Stuttgarter Str. 19, 71229 Leonberg, Tel. 07152 1354-0 (16)
Öffnungszeiten: Mo., Mi., Do., Fr. von 9.00 - 12.00 Uhr;
Mo., Di., Mi., Do. von 13.00 bis 17.00 Uhr

Information, Beratung und Behandlung bei Alkohol-, Drogen-,
Nikotin- und Medikamentenproblemen, Informationen und Be-
ratung für Jugendliche
Termine nach Vereinbarung, die Beratungen sind kostenlos
und wir unterliegen der Schweigepflicht und haben Zeug-
nisverweigerungsrecht.
Beratungszentrum Leonberg, Rutesheimer Str. 50/1,
71229 Leonberg (Nähe Kreiskrankenhaus)
(Träger Landratsamt Böblingen, ev. u. kath. Kirche)
Psychologische Beratungsstelle
für Jugend- , Ehe-, Lebensfragen
- Beratung bei Beziehungsfragen und

persönlichen Schwierigkeiten
Tel.: 07152 33789-30 (Fax 07152 33789-31)
(Mo.-Fr. 8.30-12 Uhr, Mo.-Do. 13.30-17.30 Uhr)
Diakonie, Beratungszentrum Leonberg,
Agnes-Miegel-Straße 5
Tel.: 07152 3329400, Fax 07152 33294024 (Termine nach Ver-
einbarung)
Anerkannte Beratungsstelle für Schwangere
Mo.-Do. 8.30-12.30, Mo.-Do. 14-17 Uhr, Fr. 8.30-12 Uhr
Auskunft - Beratung - Hilfe
Termine nach Vereinbarung
Gesundheitsamt Böblingen, Parkstraße 4, 71034 Böblingen
Termine nach telefonischer Vereinbarung unter
07031 663-1717
Pro Familia Böblingen, Pfarrgasse 12, 71032 Böblingen
Tel. 07031 678005, Fax 07031 678007
Mo. 9-13 Uhr, Di. u. Mi. 13-17 Uhr, Do. 9-12 Uhr
Mutter-Kind-Programm
für Alleinerziehende mit Kindern von 0-3 Jahren, Gruppentref-
fen, Einzelberatung, Seminare, Tel. 07031 663-1289
Regionalgruppe Renningen (Eltern) des ADHS-Deutschland e. V.
Heidestr. 19, 71272 Renningen, Tel. 07159 902144,
E-Mail: adhs-renningen@t-online.de
Wir treffen uns jeden ersten Mittwoch im Monat, 20.00 Uhr, in
der Begegnungsstätte Malmsheim.
Krisentelefon - ich schaff’ es nicht mehr
"Gewaltig überfordert - wenn Pflege an Grenzen stößt"
Mo -Do 16-18 Uhr, Tel. 07031 663-3000
DKSB Deutscher Kinderschutzbund e.V.
Ortsverband Leonberg
71229 Leonberg, Distelfeldstr. 20,
Tel. 07152 902961 bzw. 07159 902049
Sprechzeit Do. 18-20 Uhr oder nach tel. Vereinbarung
Tages- und Pflegemutter e.V., 71229Leonberg, Tel.: 07152 22490
Sprechzeiten: Mo. u. Di. 9-11.30 Uhr, Do. 16-18 Uhr oder nach
tel. Vereinbarung
Kreissozialamt Böblingen, Tel. 07031 663-1585
Beratung und praktische Hilfe bei finanziellen, persönlichen und
familiären Schwierigkeiten für Familien und Einzelpersonen ab
18 Jahren
Kontaktgruppe - Frauen nach Tumorerkrankungen
jeden 1. Mittwoch im Monat um 19 Uhr Tel. 07159 5703
E. Haag Begegnungsstätte, An der Wolldecke 2, Weil der Stadt,
AIDS-Beratung im Gesundheitsamt, Parkstraße 4,
71034 Böblingen, Tel. 07031 663-1777
Sprechzeiten: Mo. 13-15.30 Uhr u. nach telef. Vereinbarung
(Termine in der Außenstelle des Gesundheitsamtes,
Leonberg, Gerh.-Hauptmann-Str. 12 nach Absprache)
THAMAR Beratungsstelle gegen sexuelle
Gewalt, Stuttgarter Straße 17, 71032 Böblingen,
Tel. 07031 222066
Mo., Di. + Do. 10-13 Uhr, Mi. 13-16 Uhr
Notruf täglich ab 20 Uhr und an Wochenendenrund um die Uhr.
Außenstelle: Rutesheimer Straße 50/1, 71229 Leonberg -
Termine über Böblingen
Anonyme Alkoholiker
Selbsthilfe-Gruppe jeden Freitag 19.30-21.30 Uhr im evangeli-
schen Gemeindehaus der Brenzkirche, Poststraße 11,
Weil der Stadt
Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe
Verschiedene Selbsthilfegruppen für Alkoholkranke und
deren Angehörige
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Donnerstags 19 Uhr im Haus der Begegnung in Leonberg
Tel. 07152 25696
Infotelefon zum Thema Essstörungen
Tel. 07031 663-1441, Mo - Mi 8 - 15 Uhr, Do 8 - 18 Uhr,
Fr 8 - 12 Uhr
Anfragen per E-Mail an info-essstoerungen@lrabb.de
Beratungs-, Informations- u. Schulungszentrum
für Sehgeschädigte (BISS)
Am Kräherwald 271, 70193 Stuttgart, Tel. 0711 6564252
Lebenshilfe Leonberg e.V. für Menschen mit geistiger
Behinderung
Böblinger Str. 19/1, 71229 Leonberg, Tel. 07152 9752200
Sprechzeiten Di - Do 10 - 12.30 Uhr und 15 - 18 Uhr
INSEL-Initiative selbst bestimmen - vorsorgen Leonberg e.V.
Informationen, Beratung zur Patientenverfügung, Vollmacht
und Betreuung. Tel. 07152/3378610
Rufnummern der Telefonseelsorgen
Telefonseelsorge rund um die Uhr unter den Nummern
0800 111 0111 (evang.) oder 0800 111 0222 (kath.) für Men-
schen mit Problemen jeglicher Art.
Die Beratung ist anonym, die Berater sind zur Verschwiegenheit
verpflichtet. Es entstehen keine Telefongebühren.
Wohngift-Telefon 0800 7293600 (gebührenfrei) oder
06171 74213

Aus anderen Ämtern

Jugendfilmwettbewerb "Spotlight 2010
Erstmals im Schuljahr 2008/2009 fand der Jugendfilmwettbe-
werb "Spotlight" statt, dessen Höhepunkt die Präsentation aller
Wettbewerbsbeiträge, sowie die Preisverleihung der von Fach-
und Schülerjury ermittelten Gewinner im April 2009 mit über
250 Teilnehmern und Gästenbildete. In Anbetracht der überaus
positiven und zahlreichen Rückmeldungen wird der Jugend-
filmwettbewerb "Spotlight" auch im Schuljahr 2009/2010 statt-
finden.

Der Jugendfilmwettbewerb "Spotlight" ist ein Kooperationspro-
jekt des Kreismedienzentrums, der Schuldnerberatung und des
Präventionsbeauftragten des Landkreises Böblingen. Unter-
stützt wird das Projekt von der Kreissparkasse Böblingen, dem
Filmzentrum Bären in Böblingen und der Firma Jomotours Sin-
delfingen.

Schulden, Gewalt und Sucht sind die Themen, mit denen sich
Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren im Wettbewerb
"Spotlight" auseinandersetzen sollen. Ursachen und Zusam-
menhänge, Risiken und Folgen, aber auch positive Handlungs-
alternativen und Auswirkungen auf die Lebensplanung sollen
aufgezeigt werden. Unter Einbezug der großen Gestaltungs-
möglichkeit, die das Medium Film bietet, sind Schulklassen und
Jugendgruppen aufgerufen, einen Film-Spot zu drehen (max.
Dauer 5 Minuten). Die filmische Umsetzung kann als Spielfilm,
Trickfilm oder Dokumentarfilm erfolgen.

Zur Vorbereitung werden für den/die Projektleiter/in und zwei
Schüler/innen bzw. Jugendliche des Filmteams Workshops zu
den Themen "Video-Filmen Einführung", "Fortgeschrittene",
"Trickfilm" und "Doku-Filmen" im Kreismedienzentrum angebo-
ten. Der erste Workshop startet bereits am 20. Januar 2010.
Abgabetermin für den Wettbewerbsbeitrag ist der 31. März
2010.

Die Präsentation aller Wettbewerbsbeiträge und die Preisverlei-
hung der von Fach- und Schülerjury ermittelten Gewinner wird
am 28. April 2010 ab 18 Uhr im Filmzentrum Bären in Böblingen
stattfinden. Ausgezeichnet mit dem "Spotlight-Stern" werden
die Kategorien: Bester Film, Bester Darsteller, Beste Darstelle-
rin, Beste Idee und Beste Kamera/Schnitt, Bester Film - Publi-
kumspreis. Die Gewinner in der Kategorie "Bester Film" erwar-
tet als Hauptpreis ein Besuch der Bavaria Filmstadt in München
mit Führung, Stuntshow und 4D Erlebnis-Kino, inklusive Hin-
und Rückfahrt.

Das Projekt "Jugendfilmwettbewerb-Spotlight" bietetJugendli-
chen eine einmalige Gelegenheit sich kreativ, kritisch, lebens-
nah und visionär mit wesentlichen Themen des Heranwachsens
auseinanderzusetzen. Dabei ist es möglich, Erfahrungen in
praktischer Medienarbeit zu gewinnen, sowie sich selbst und
die eigenen Filmbeiträge in einem großen öffentlichen Rahmen
zu präsentieren.

Weitere Informationen zu "Spotlight" findet man im Internet un-
ter www.medienzentrum-bb.de/spotlight. Für die vorbereiten-
den Workshops kann man sich - zunächst auch unabhängig
vom Wettbewerb - anmelden beim Kreismedienzentrum unter
medienzentrum@lrabb.de oder telefonisch unter 07031 663-
1486 bzw. -1487.

Anmeldungen zum Wettbewerb unter v.peterlik@lrabb.de und
m.lott@lrabb.de oder telefonisch unter 07031 663-1233 bzw.
-1264. Anmeldeschluss ist der 1.2.2010.

Die Fachberatungsstelle für Obst- und
Gartenbau im Landratsamt Böblingen
informiert:
Der beste Apfelsaft wird gekürt
Erste Kreissaftprämierung am 20.1. in Herrenberg-Mönch-
berg

In vielen Haushalten ist die Herstellung und Haltbarmachung
des eigenen Apfelsafts ein jährliches Ritual. Es ist gleichzeitig
eine bedeutsame Verarbeitungsart heimischen Streuobsts und
eine große Inwertsetzung der schönen Wiesen. Mit dem gesun-
den Apfelsaft wird Jahr für Jahr der Erhalt unserer ökologisch
wertvollen und Landschaftsbild prägenden Streuobstwiesen
gefördert. Nach dem Motto: Wer Streuobstwiesen nützt, der
schützt sie auch!

Durch die nun seit ein paar Jahren mögliche, einfache Methode
der Pasteurisierung des Saftes und die anschließende Abfül-
lung in Bag-in-Box-Verpackungen oder in PET-Flaschen, erlebt
die Saftnutzung des eigenen Obstes zurzeit einen großen Auf-
schwung. Mit einer erstmaligen Saftprämierung soll jetzt he-
rausgefunden werden, wer im Landkreis den besten eigenen
Apfelsaft oder Mischsaft mit anderen Obstarten im Haus hat.

Am Mittwoch, den 20. Januar 2010 findet ab 19.00 Uhr die
Prämierung in Mönchberg statt. Eine durch den Kreisverband
der Obst- und Gartenbauvereine aufgestellte Jury wird die bes-
ten Säfte auswählen. Die Gewinner werden dann von Landrat
Roland Bernhard im Rahmen desKreis-, Obst- und Gartenbau-
tages am 23. Januar 2010 ab 13.30 Uhr, ebenfalls in Mönchberg
in der Grafenberghalle, bekannt gegeben.

Interessierte können sich bis zum 10. Januar 2010 unter
Telefon 07032 74486 oder 07032 74109 informieren und ih-
ren Saft zur Probe anmelden.

Schulnachrichten

Friedrich-Silcher-Schule
Malmsheim
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Mittagstisch an der Friedrich-Silcher-Schule

Nach den Winterferien starten wir in der 1. Schulwoche wieder
regelmäßig dienstags und donnerstags nach der 5. und 6.
Schulstunde (erster Ausgabetag ist Dienstag, 12.01.2010).

Die Essensmarken können bis Samstag für die folgende Woche
im Laden "Trolle Decorationen", Kasernenstr. 14, Malmsheim,
Tel. 939830, zum Preis von 2,80 E, gekauft werden. Die Öff-
nungszeiten sind in der Woche vor Weihnachten: 22. und
23.12.: 10.00 - 12.30 Uhr und 14.30 - 18.00 Uhr, am 24.12.:
9.00 - 13.00 Uhr.
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